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9:00 Uhr Begrüßung und Einführung

9:15 Uhr  Nationale und internationale 
Rechtsgrundlagen für die Beförderung 
gefährlicher Güter auf der Straße

 GGBefG, GGVSEB, GbV, GGAV, ADR, RSEB

 Darstellung der Verantwortlichkeiten in der 
Beförderungskette

10:45 Uhr Kaffeepause

11:15 Uhr  Wo wird der „Abfall“ im Gefahrgut-
transportrecht geregelt?

 Wo gibt es Sonderfälle? 

 Abwicklung der Beförderung nach den Teilen 
1 bis 9 ADR

12:00 Uhr Mittagspause

Referent: Jörg Holzhäuser

13:00 Uhr  Wo wird der „Abfall“ im Gefahrgut-
transportrecht geregelt?

 Wo gibt es Sonderfälle? 

 Abwicklung der Beförderung nach den Teilen 
1 bis 9 ADR

14:30 Uhr Kaffeepause

15:00 Uhr  Wo wird der „Abfall“ im Gefahrgut-
transportrecht geregelt?

 Wo gibt es Sonderfälle? 

 Abwicklung der Beförderung nach den Teilen 
1 bis 9 ADR

16:00 Uhr Abschlussdiskussion

Sollte Ihr Unternehmen auch Abfälle ins Ausland verbringen, bietet sich 
der Besuch des Workshops 2: Grenzüberschreitende Abfallverbringung 
an (Termine siehe www.sam-rlp.de/service/seminare/).

Abfall als Gefahrgut
Transport von (gefährlichen) Abfällen


